
 
 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeistermeister 
der Stadt Leipzig 
 
Herrn Burkhard Jung 
 
 
 
 
 
 

                                 Leipzig, den 30.01.2009  
 
 
Erhöhung des Wohngeldes 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die Sitzung des Seniorenbeirates am 15.01.2009 befasste sich mit der 
Erhöhung des Wohngeldes ab 1. Januar 2009. 
 
Diese positive neue gesetzliche Regelung wird für sozial Schwache, zu 
denen auch viele Rentenempfänger gehören, außerordentlich geschätzt. 
Umso erstaunter waren wir über die Ausführungen in der LVZ vom 
14.01.2009. Hier wird informiert, dass die Neuberechnung des Wohn-
geldes erst mit dem Folgeantrag stattfindet. Das kann also Monate - je 
nach Bewilligungszeitraum - dauern. 
Um hier eine günstigere Regelung für die Betroffenen zu finden, ist im 
Wohngeldgesetz die Möglichkeit von Abschlagszahlungen aufgezeigt. 
Die Stadt Leipzig soll schon entschieden haben, von dieser Möglichkeit 
nicht Gebrauch zu machen, da der Verwaltungsaufwand zu hoch wäre. 
 
Diese Verfahrensweise ist Menschen mit geringem Einkommen oder 
Rente nicht zu übermitteln und definitiv eine soziale Härte, die der positi-
ven Absicht des Gesetzes über einen längeren Zeitraum nicht ent-
spricht. Der Seniorenbeirat möchte Sie deshalb dringend bitten, diese 
Entscheidung zu überdenken und für besonders Bedürftige wenigstens 
die Abschlagszahlungen zu ermöglichen. 
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Gerade für diesen Personenkreis einen Leistungsanspruch über Monate 
zu verschieben, erscheint uns nicht angemessen. 
 
Wir hoffen auf eine positive Entscheidung der Verwaltung und Ihrerseits. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Irmgard Gruner 
Sprecherin des  
Seniorenbeirates 
 
 
 
 
 


	Erhöhung des Wohngeldes

